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 2 Amtsblatt der Stadt Emmerich am Rhein – vom 31. Mai 2023 

2023/046 –  
Ersatzbestimmung für das durch Mandatsverzicht aus dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
ausscheidende Mitglied Herrn Botho Brouwer2023/038  
 

Das Ratsmitglied Herr Botho Brouwer hat am 03.05.2023 seinen Mandatszverzicht zum 01.08.2023 
erklärt. Die Ersatzbewerberin Frau Nadja Scherer hat am 10.05.2023 ebenfalls ihren 
Mandatsverzicht erklärt. Gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KwahlG) in der Fassung und Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2022 (GV.NRW.S.412) 
stelle ich fest, dass 

Herr 
Christoph Byloos 

Sandbahn 5 
46446 Emmerich am Rhein 

als Bewerber der Reserveliste der Partei Christlich Demokratische Union Deutschlands –CDU- mit 
Wirkung zum 01.08.2023 in den Rat der Stadt Emmerich am Rhein nachrückt. 

Gemäß § 45 Abs. 2 in Verbindung mit § 39 KWahlG können gegen diese Feststellung 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 
teilgenommen haben sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit dieser Feststellung für erforderlich halten. 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Emmerich am Rhein, den 22.05.2023 

 

Der Wahlleiter 

 

 

Peter Hinze 
Bürgermeister 
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2023/047 –  
Öffentliche Zustellung gemäß §10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau Anastasia Ilic 

 

Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und 
Soziales, vom 24.05.2023, Az. 7-Neufall an 

Frau 
Anastasia Ilic 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
unbekannt 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung des Schreibens 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß § 10 LZG NRW durchzuführen. 

Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 - Arbeit und 
Soziales, vom 24.05.2023 gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Das o. g. Schreiben vom 24.05.2023, Az. 7-Neufall, kann während der Sprechzeiten im Rathaus, 
Dienstgebäude Fährstraße 4, Zimmer 84, 46446 Emmerich am Rhein, vom Betroffenen unter 
Vorlage des Personalausweises (Reisepasses) in Empfang genommen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Mölders. 

Emmerich am Rhein, 24.05.2023 

Im Auftrag 

Walkowiak 
Leiter Fachbereich7 

  



 4 Amtsblatt der Stadt Emmerich am Rhein – vom 31. Mai 2023 

2023/048 –  
Öffentliche Zustellung gemäß §10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Herrn Cevzet Önel 

 

Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und 
Soziales, vom 19.05.2023, Az. 5 427 5 26 01 0635 an 

 

Herrn 
Cevzet Önel 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Mühlenweg 3 
46446 Emmerich am Rhein 

- aktuell unbekannt -  

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung des Schreibens 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß § 10 LZG NRW durchzuführen. 

Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 - Arbeit und 
Soziales, vom 19.05.2023 gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Das o. g. Schreiben vom 19.05.2023, Az. 5 427 5 26 01 0635, kann während der Sprechzeiten im 
Rathaus, Dienstgebäude Fährstraße 4, Zimmer 179, 46446 Emmerich am Rhein,  vom Betroffenen 
unter Vorlage des Personalausweises (Reisepasses) in Empfang genommen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Derksen. 

Emmerich am Rhein, 30.05.2023 

Im Auftrag 

 

Walkowiak 
Leiter Fachbereich 7  
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2023/049 –  
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 
(LZG NRW) an Herrn Pawel Bera 

 

Der Bußgeldbescheid vom 03.04.2023   Aktenzeichen:  092658821 

 

An 

Herrn 

Pawel Bera 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Verlengde Kroezelaan 14 

7261 BN Ruurio 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 25.05.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 
Leiterin Fachbereich 6 
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2023/050 –  
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 
(LZG NRW) an Frau Janne van Halteren 

 

Der Bußgeldbescheid vom 17.04.2023   Aktenzeichen:  092659801 

 

An 

Frau 

Janne van Halteren 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Tengnagelwaard 20 

6917 AE-Spijk 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 25.05.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 
Leiterin Fachbereich 6 
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2023/051 –  
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 
(LZG NRW) an Herrn Tom Neijenesch 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.04.2023   Aktenzeichen:  092664279 

 

An 

Herrn 

Tom Neijenesch 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Verlengde Amsterdamseweg 74 

6711 CN Ede 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 25.05.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 
Leiterin Fachbereich 6 
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2023/052 – 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ibtissam 
Zeryouh 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.04.2023   Aktenzeichen:  092667677 

 

An 

Herrn 

Ibtissam Zeryouh 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Zeger de Moorstraat 17 

2203 ER Noordwijk 

Niederlande 

 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 25.05.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 
Leiterin Fachbereich 6 
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